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Stellungnahme des Vorstandes der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin 
(DGIM)

Die Forderung des Nachweises von Min-
destmengen bestimmter ärztlicher Leis-
tungen als Voraussetzung für die Zulassung
zur Leistungserbringung gilt allgemein als
Instrument der Qualitätssicherung. Als sol-
ches wird es auch für das Gebiet der Inne-
ren Medizin stark diskutiert. Der Vorstand
verweist in diesem Zusammenhang aus-
drücklich auf die Stellungnahme der Kon-
ferenz wissenschaftlicher Fachgesellschaf-
ten in der Inneren Medizin zur "Qualitäts-
sicherung in der Inneren Medizin" (Jahres-
broschüre der DGIM 2004).

Überlegungen und Vereinbarungen zu
Mindestmengen in der Inneren Medizin
stammen bisher überwiegend aus den Be-
reichen der Ultraschalldiagnostik und der
Endoskopie. Nach dem GMG ist der ge-
meinsame Bundesausschuss für verbindli-
che Festlegungen zuständig. Vorgeschrie-
bene Mindestmengen gehen in der Regel
weit über die in den Weiterbildungsord-
nungen festgeschriebenen Richtzahlen zur
Vermittlung eingehender Kenntnisse, Er-
fahrungen und Fertigkeiten hinaus.

Das Problem der Mindestmengen liegt zu
aller erst darin, dass eine hohe Zahl kei-
neswegs unbedingt gute Qualität be-
dingt. Es gibt keine gesicherte Korrelation
zwischen Zahlen und qualitativen Ergeb-
nissen. Es gibt auch Beispiele für exzel-
lente Ergebnisqualität trotz relativ klei-
ner Leistungszahlen. Andererseits kann
eine zu hohe Erbringungszahl die Quali-
tät der Leistungen letztlich verschlech-
tern. Eine offenbar große Variabilität er-
laubt keine sicheren Schlussfolgerungen.

Ein Problem der Mindestmengen liegt
auch in der Gefahr einer Lockerung oder
Ausweitung der Indikationen und einer
Mengenausweitung erbrachter Leistun-
gen. Daher setzt eine medizinisch sinn-
volle und potentiell wirtschaftliche Min-
destmengenregelung die Existenz ver-
bindlicher Indikationskataloge voraus.
Diese müssen konsent und leitlinienge-
recht zumindest auf dem Standard der
Expertenmeinung vorliegen.

Ein weiteres Problem der Mindestmen-
gen liegt darin, dass eine Zulassung und
Vergütung einer speziellen Leistung nur
unter der Voraussetzung einer erbrach-
ten Mindestmenge, zu Lücken in der flä-
chendeckenden Versorgung führen
könnte.

Ob nach Einführung von Mindestmengen
in der ärztlichen Leistungserbringung die
medizinische Versorgung sich verbes-
sert, verschlechtert oder unbeeinflusst
bleibt, ist also kaum zu prognostizieren.
Hierfür bedarf es kontrollierter Studien
der Versorgungsforschung mit Kompli-
kationsraten, Mortalität und Morbidität
als Outcome-Kriterien.

Der Vorstand der Deutschen Gesellschaft
für Innere Medizin hält daher aus Grün-
den der Qualität die Einführung verbind-
licher Mindestmengen zunächst für
grundsätzlich überlegenswert. Er plä-
diert jedoch dafür, vor einer breiten Um-
setzung zunächst den Effekt einzelner
Mindestmengenregelungen auf die Ver-
sorgungsrealität zu studieren.

Patientensicherheit und Bereitschaftsdienst

Stellungnahme des Vorstandes der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin 
(DGIM) zu einer Entschließung des 108. Deutschen Ärztetages

Patientinnen und Patienten erwarten zu
Recht eine Versorgung durch Ärztinnen
und Ärzte, die zur Behandlung ihrer je-
weiligen Probleme und Erkrankungen

fachspezifisch qualifiziert sind. Dies gilt
in besonderem Maße auch für Notsitua-
tionen und Notfälle und für die stationäre
ärztliche Versorgung zu Zeiten von Be-

reitschaftsdiensten. Für die präklinische
Notfallmedizin ist dies durch eine ver-
bindliche Fort- oder Weiterbildung Ret-
tungsdienst und Notfallmedizin sicher-
gestellt. In der Organisation der stationä-
ren Versorgung verlangt dies ein Vorhal-
ten fachspezifischer Bereitschaftsdienste
durch Ärzte, die über eine entsprechende
Weiterbildung in ihrem Gebiet verfügen.
Die Deutsche Gesellschaft für Innere Me-
dizin unterstützt nachdrücklich die Ent-
schließung des 108. Deutschen Ärzteta-
ges, die fachübergreifende Bereitschafts-
dienste in Kliniken im Interesse der Pati-
entensicherheit generell ablehnt.

Die Deutsche Gesellschaft für Innere Me-
dizin weist weiterhin nachdrücklich dar-
auf hin, dass aus den gleichen Gründen
der Patientensicherheit alle Internistin-
nen und Internisten unabhängig von ei-
ner späteren Subspezialisierung über
entsprechende Kenntnisse, Erfahrungen
und Fertigkeiten in der allgemeinen Inne-
ren Medizin verfügen müssen. Dies kann
über einen festgelegten, strukturierten,
qualitätsgesicherten Truncus communis
Innere Medizin in der Weiterbildung im
Gebiet Innere Medizin sichergestellt
werden. Es gilt in gleicher Weise auch für
den hausärztlichen Versorgungsbereich,
in sofern dort Patienten mit Erkrankun-
gen der inneren Organe betreut werden.


